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— 874

einem höchst nachthciligeu Mißverständniß Anlaß. Dieser

§, lv sagt nemlieh, daß diejenigen Gemeindgüler,

welche in bestimmte Gerechtigkeiten eingetheilt sind,

nicht unrcr tlejenigen gezählt werden können, in die

ein gezwungener Einkauf statt haben soll: hieraus ab-

strahirte nun der Unverstand und Eigennutz den Schluß,

daß diese Art Gemeindgüler nicht unter denienigcn begrif.

sen sey, deren Theilung durch den >y. §, des gleiche»

Gesetzes untersagt ist. Allein es ist einleuchtend, daß

der auf den gezwungenen Einkauf Bezug habende 10.

§. keine Modification des ganz unbedingtru 19. §. ent-

halten kann. Auch war sowohl die chevorige Gcjetz-

gebung als auch die jetzige bey den meisten Anlässen,

wo dieser Gegenstand zur Sprache kam, der Meynung,

daß keine willkührliche Vertheilung von Gcmemdgutcrn

ohne gesetzliche Ratification statt haben könne; und ein

Gesetzesvorschlag über Zulassung der Theilung aller

Gemeindgüter, die in bestimmte Gerechtigkeiten einge-

theilt find, welcher dem Grossen Rath einst vorgelegt

wurde, ward billigerinaßen abgewiesen.

Allein ungeachtet die Gesetzgebung den Grundsatz der

Nichttheilung aller Arten Gemeindgürer immer aner.

kannte, und dadurch, daß sie in einzelnen ihr vorge-

legten besondern Fällen, eine bedingte Theilung gesetz-

lich bestätigte, laut und oft zu erkennen gab; so ward

dadurch das Theilungsverbot keineswegs gehörig geHand-

habet; denn manche Gemeinde, die i» dem berührten

10. 5. eine Ausnahme von diesem Verbot zu sehen

wähnte oder zu sehen behauptete, theilte, ohne darü-

her bey der Gesetzgebung anzufragen, und so ward

schon manches gemeinsame Gut auseinander gerissen,

seinen ursprünglichen Zwecken entzogen und unbedingt

vertheilt, während die Gesetzgebung, wenn ihr die

Theilung zur Ratification wäre vorgelegt worden, die-

selbe wohl zugegeben, aber derselben auch die gehörigen

rechtlichen Bedingungen beygefügt hätte. Um nun

vielen bevorstehenden ähnlichen unregelmäßigen Thu-

lungen zuvorzukommen, ist es nothwendig, daß der

Gesetzgeber sich bestimmt über den ob schwebenden Irr-
thum äussere, und sowohl die Bürger des Staats in

Ven Fall setze, die Gesetze nicht ans Mißverstand zu

übertreten, als auch die Beamten dazu verpflichte, die

Gesetze gehörig zu schützen, und daß er diese im Fall

von pünktlicher Vollziehung derselben, gegen das Ge-

schrey über willkührliche Gewalt gehörig sichere.

(Die Forts, folgt.)

Kleine Schriften.
Helvetischer Staatsalmanach für das

Jahr igoi. Herausgegeben von Wil.
Helm Hofmeister. 8. Bern b. Ochs.
i8ol. S. >82. Mit einem Tilelkupfer
von Dunkcr.

Dieser sehr genau und sorgfältig zusammengetragene,

und eine Menge der allgemein brauchbarsten Notitzei»

darbietende Staatskalendcr, enthält nach der deutschen

und französischen Zeitrechnung 1) den Etat des gefitz.

gebenden Raths nebst seinem Bureau. Bey diesem imb

allen folgend.» Etats findet man das Jahr der Geburt

und dasjenige der Erwählung zcdes Beamten angegeben.)

2) Der Vollzlehlingsralh sammt ftincin Bureau. ;)
Nalionalschatzcommlssarien und Minister sammt ihren

Bureaux. 4) Oberster Gerichtshof nebst feinem Bu.

rcan. 5) Die ersten constituirlc» Gewalten eines icke»

Cantons, nemlich die Reg. Statthalter, Untcrstallhck

ter, VenvalliingSkammern und Canlonsgerichle, »ebfl

den Distriktsstatthaltern, Präsidenten und Gerichts-

schreiber iedes Distrikts, denen eine kurze Eintheilung
der Camone in Distrikte, nebst der Bevölkerung eineS

jeden Cantons beygefügt ist; auch ein Anhang »er-

fchiedener Finanz. Militär- und anderer Stelleu.

6) Fremde Gesandte bey der helvetischen Republik und

helvelifcher Minister in Paris. 7) Etat der Offiziers

bey der Wache der obersten Gewalten und der Jnstruk-

tionsfchule. 8) Etat der Offiziers bey den ; Batail-
lons helvetischer Infanterie, der Cavallcrie und dem

Arlilleriecorps. 9) Etat der Offiziers bey den ; Halb-

brigade« helvetischer Truppen in Diensten der Republik

Frankreich. 10) Kurze Darstellung der ersten Häurtcr
und Regenten in Eurova und ihrer prcsumliven Ruck'

foiqer, nebst einem Anhang der freyen Republiken!
des Pabsts, der Cardinälen, der vornehmsten Ersti-

schössen und Vischöffen; auch der in Helvetic» be>

findlichen Bischössen, Aebtcn und Pröbsten der Col«

legiarstiftcr. ei) Chronologische Darstellung ter Be-

gedenheitcn in Hclvclien feit dem i. Ja». 1798 ^
1. April 1799. «a) Kurze Lebensbeschreibungen

rühinter Männer Hclvcticns, so 'feit der RcvoluM
gestorben, a. General Z u rla u ben von Zug. ì>.

Fr. Vine. Schmid von Allorf. c. Felix Wafer,
Pfr. zu Btschoszell. â. General Hotze. e. SÄull'
heiß Steiger von Bern. t. General Tscha r ner.

A. Rathsherc Sckinz v. Zürich, k. Will). Haas
v.Bafel, Mitgl. des Gr. Raths, iz) Vcrzeichmß der

Geistlichkeit des vormaligen deutschen Cantons Bern.
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